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  Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 55 

ABT10-14952/2014-269 17. März 2021 

Vereinbarung zum Kollektivvertrag für die ArbeiterInnen in den Betrieben 

des Gartenbaues und der Baumschulen im Bundesland Steiermark 

Bei der Obereinigungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde unter GZ: ABT10-

14952/2014-269 eine Vereinbarung zum Kollektivvertrag für die ArbeiterInnen in den Betrieben des Gartenbaues und 

der Baumschulen im Bundesland Steiermark, welche zwischen dem Arbeitgeberverband der Land- und Forstwirtschaft 

in Steiermark, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, 

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, abgeschlossen wurde, hinterlegt. Diese Vereinbarung ist am 1. Jänner 2021 in Kraft 

getreten. 

Die Vorsitzende der Obereinigungskommission: 

S a g r i s  

 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 56 

ABT10-14952/2014-270 18. März 2021 

Vereinbarung zum Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen in den land- und forstwirtschaftlichen 

bäuerlichen Betrieben, Gutsbetrieben und anderen nicht bäuerlichen Betrieben im Bundesland Steiermark 

Bei der Obereinigungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde unter GZ: ABT10-

14952/2014-270 eine Vereinbarung zum Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen in den land- und 

forstwirtschaftlichen bäuerlichen Betrieben, Gutsbetrieben und anderen nicht bäuerlichen Betrieben im Bundesland 

Steiermark, welche zwischen dem Arbeitgeberverband der Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, Hamerlinggasse 3, 

8010 Graz, und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, 

abgeschlossen wurde, hinterlegt. Diese Vereinbarung ist am 1. Jänner 2021 in Kraft getreten. 

Die Vorsitzende der Obereinigungskommission: 

S a g r i s  

 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 57 

ABT10-15645/2014 18. März 2021 

Berufsjägerprüfungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Prüfung für das hauptberufliche Jagdschutzpersonal (Berufsjägerprüfung 2021) 

Gemäß § 3 Abs. 1 des Berufsjägerprüfungsgesetzes, LGBl. Nr. 17/1998, in der Fassung LGBl. Nr. 77/2008, findet die 

Berufsjägerprüfung mindestens einmal jährlich vor der von der Landesregierung bestellten Prüfungskommission nach 
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den Bestimmungen dieses Gesetzes und der hiezu erlassenen Verordnung, LGBl. Nr. 79/1986, in der Fassung 

LGBl. Nr. 35/2005, statt. 

Gesuche um Zulassung zur Berufsjägerprüfung im Jahre 2021 sind nach § 1 Abs. 1 der zitierten Verordnung schriftlich 

beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 10, Ragnitzstraße 193, 8047 Graz, bis spätestens 

1. Juni 2021 mit folgenden Unterlagen einzubringen: 

1. Geburtsurkunde 

2. amtsärztliches Zeugnis über die körperliche und geistige Eignung 

3. Auszug aus dem Strafregister 

4. Staatsbürgerschaftsnachweis 

5. Bestätigung über den ordnungsgemäßen Abschluss der Berufsjägerausbildung 

6. Bestätigung über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs 

Die Berufsjägerprüfung wird voraussichtlich am 1. Juli 2021 stattfinden. 

Die Vorsitzende der Prüfungskommission: 

S a g r i s  

 

A15 Energie, Wohnbau, Technik 

Nr. 58 

ABT15-57242/2020 24. März 2021 

Bekanntgabe vergebener Aufträge 

Auftraggeber: Land Steiermark für das Bundesministerium für Klima, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

Technologie (BMK), Landhausgasse 7, 8010 Graz, Tel. +43/316/877-0, E-Mail: abteilung15@stmk.gv.at, 

www.verwaltung.steiermark.at  

Losbezeichnung: Ingenieurleistungen ergänzende Untersuchungen gem. § 13 ALSAG für Altstandorte Bezirk Weiz Nord 

Art des Auftrags: Dienstleistungen 

Hauptort der Ausführung: Steiermark, Bezirk Weiz 

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja 

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 22. März 2021 

Dokument-ID: 99903-00 

 

Verlautbarungen anderer Behörden 

Bezirkshauptmannschaft Leoben 

BHLN-96100/2021-7 18. März 2021 

Vorverlegung der Schusszeit für Damwild; Verordnung 

Aufgrund des § 49 Abs. 4 Stmk. Jagdgesetz 1986, LGBl. Nr. 23/1986 i.d.F. LGBl. Nr. 59/2018 in Verbindung mit der 

Verordnung der Stmk. Landesregierung LGBl. Nr. 16/1987 i.d.F. LGBl. Nr. 122/2020, werden nach Anhörung der 
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Umweltanwältin und der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Obersteiermark die festgesetzten Jagdzeiten für 

Damwild für das Jagdjahr 2021/2022 für den Jagdbezirk Leoben wie folgt abgeändert:  

 Damwild, ausgenommen führende und innehabende Tiere, vom 1. Mai bis 31. Dezember  

Der Bezirkshauptmann: 

K r a x n e r  

 

Sonstige Verlautbarungen 

Peter Eibinger 

Feldgasse 6, 8121 Deutschfeistritz 

Umfassende Sanierung 6 WE Hammerbachstraße 4, 8120 Peggau 

Bekanntmachung 

Bauherr Peter Eibinger, Feldgasse 6, 8121 Deutschfeistritz schreibt die Professionistenleistungen für die Umfassende 

Sanierung der 6 Wohneinheiten inkl. Dachausbau öffentlich aus. 

Gewerke: 

Baumeisterarbeiten Fliesenlegerarbeiten 

Dachdecker- und Spenglerarbeiten Trockenbauarbeiten 

Bautischlerarbeiten/Innentüren Schlosserarbeiten 

Elektroinstallationsarbeiten Haustechnik 

Malerarbeiten Bodenlegerarbeiten 

Zimmermeisterarbeiten Holzfenster und Sonnenschutz 

Anforderung Anbotsunterlagen: kostenlos, per E-Mail: eibinger-peggau@gmx.at oder telefonisch unter +43/664/ 
75084524. Die Zusendung erfolgt ab Dienstag, den 6. April 2021 ausschließlich in digitaler Form. 

Abgabe: Anbotsunterlagen vorzüglich per E-Mail oder in Papierform an Peter Eibinger, Feldgasse 6, 8121 Deutsch-
feistritz bis Dienstag, 27. April 2021 bis 15.00 Uhr. 

Die Angebotseröffnung findet anschließend ab 15.15 Uhr im Büro des Bauherrn in der Feldgasse 6 statt. 

Fragen zur Ausschreibung: DREI Planung-Bauleitung-Projektierung, 8572 Bärnbach, +43/660/1601516  

27/2021 

 

Landwirtschaftskammer Steiermark 

Referenznummer: BV Lieboch TR4 20. März 2021 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Landwirtschaftskammer Steiermark, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, Kontaktstelle: Referat FM – Baubüro, 

Tel. +43/316/8050-0, E-Mail: office@lk-stmk.at, Fax: +43/316/8050-1525, www.lk-stmk.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 

Verfügung unter https://landsteiermark.vergabeportal.at/Detail/100079 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://landsteiermark.vergabeportal.at/ 

Detail/100079 
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Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Losbezeichnung: BV Lieboch Vergabeverfahren Tranche 4 

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Errichtung eines Büro- und Veranstaltungsgebäudes für 50 AP samt Außenanlagen – Lose 

Fliesenleger, Innentüren, Holzfußböden, Maler 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 20. April 2021, 10.00 Uhr 

Dokument-ID: 100079-00 28/2021 

 

KPÖ-Gemeinderatsklub, 8011 Graz – Rathaus 

22. März 2021 

Bekanntmachung 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher 

(Aufzeichnungen) der politischen Partei sowie der vom Leitungsorgan (oder den vertretungsbefugten Personen) 

erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der Bericht samt Anlagen des Gemeinderatsklubs der KPÖ Graz für 

das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2020 in dem geprüften Umfang den rechtlichen 

Vorschriften.  

CONFIDA SÜD 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

Herrengasse 13, 8010 Graz 

EXTRA 

Wirtschaftsprüfungs- & SteuerberatungsgmbH  

Anton-Zöhrer-Straße 16, 3550 Langenlois 

29/2021 

 

Gemeinderatsklub der NEOS – Die Bürger_innenbewegung 

 17. März 2021 

Bekanntmachung 

Unsere Prüfung gemäß § 2 der Richtlinie für die Förderung der im Grazer Gemeinderat vertretenen Parteien und die 

Finanzierung der Klubs bzw. der Arbeit der politischen Mandatare hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 

pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher (Aufzeichnungen) der politischen Partei sowie der vom Leitungsorgan 

(oder den vertretungsbefugten Personen) erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der Bericht samt Anlagen 

des Gemeinderatsklubs der NEOS – Die Bürger_innenbewegung, Graz, für das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 in dem geprüften Umfang den rechtlichen Vorschriften. 

Winter & Winter WirtschaftstreuhandgesmbH 

Maygasse 3, 8010 Graz 

 

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Mariatroster Straße 21, 8043 Graz 

30/2021 
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Landtagsklub der KPÖ Steiermark 

 22. März 2021 

Bekanntmachung 

Wir haben den Bericht des Landtagsklubs der KPÖ Steiermark, Graz, Herrengasse 16 für das Kalenderjahr vom 

1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in Österreich 

geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsmäßig durchgeführt. Unsere Prüfung hat zu keinen 

Einwendungen geführt. Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher (Aufzeichnungen) der politischen Partei 

sowie der vom Leitungsorgan (oder den vertretungsbefugten Personen) erteilten Aufklärungen und Nachweise 

entspricht der Bericht samt Anlagen des Landtagsklubs der KPÖ Steiermark für das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2020 bis 

zum 31. Dezember 2020 in dem geprüften Umfang den rechtlichen Vorschriften. 

Mag.a Andrea N i e ß n e r  

CONFIDA Süd WirtschaftsprüfungsgmbH 

Herrengasse 13, 8010 Graz 

Gerhard R e i t h o f e r , MAS MBA 

EXTRA Wirtschaftsprüfungs- & SteuerberatungsgmbH  

Anton-Zöhrer-Straße 16, 3550 Langenlois 

31/2021 
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Hinweis über die Erreichbarkeit von Landesdienststellen 
bei Katastrophen, Unfällen u. dgl. 

I. Bezirkshauptmannschaften und Baubezirksleitungen 

1. Während der Dienstzeit (08.00 bis 12.30 Uhr): Telefonnummer im Telefonbuch 

2. Außerhalb der Dienstzeit sind die jeweilige Bezirkshauptmannschaft und Baubezirksleitung über die 
Polizeiinspektion am Sitz der Bezirkshauptmannschaft erreichbar.  
Entnehmen Sie die Telefonnummer dem Telefonbuch. 
Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wird durch das Bezirkspolizeikommando,  
Tel. (059 1336) 130305, verständigt. 
Die Bezirkshauptmannschaft Leoben wird durch das Bezirkspolizeikommando,  
Tel. (059 1336) 62222, verständigt. 

3. Den Dienst habenden Amtstierarzt (Wutdienst) erfahren Sie bei der Bezirkshauptmannschaft oder 
der zuständigen Polizeiinspektion bzw. über die Landeswarnzentrale Steiermark. 

II. Landeswarnzentrale (Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung) 

Tel. (0316) 877-77 / Information: (0316) 877-4444 / PTA-Anschluss: (0316) 83 53 53 

LWZ-Notruf: 130 / E-Mail: lwz@stmk.gv.at  

Meldestelle für  

 Ölalarm und Chemieeinsätze, 

 Unwetter, Hochwasser, Sturm, 

 Erdbeben, Hangrutschung, Muren-Abgänge, 

 Unfälle mit auftretender Wasser- und Luftverschmutzung 

 Unfälle mit gefährlichen Bränden, 

 Suchaktionen, 

 Strahlenunfälle sowie 

 jede Art von Katastrophen und Schadensereignissen 

Umwelt-Telefon: (0316) 877-3434 

Krisenintervention und Psychosoziale Akutbetreuung (KIT): 0800 500 154 

 

Wichtige Telefonnummern und Informationen 

Corona-Virus-Hotline (Covid-19) der AGES: 0800 555 621 

Gesundheitshotline: 1450 

Pflegehotline des Landes Steiermark: 0800 500 176 

www.gesundheit.steiermark.at  

Mehr unter: https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12775756/156806358/  

www.news.steiermark.at  

www.verwaltung.steiermark.at  
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